
 

 

 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Allgemeinen Teils – Zeichnerinnen und Zeichner 
(Teil B Abschnitt XXXII der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA]) 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 IX / 2. 
IX – 3 J 

VIII 
EG 3 /  
EG 2 

 
Zeichner mit einfacher Tätigkeit. 
 

gestrichen 

 VIII / 12. 
IX – 3 J 

VIII 
EG 3 /  
EG 2 

 
Zeichner in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe IX Fall-
gruppe 2 nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- 
und Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

5 VIII / 11. 
VIII – 3 J 

VII 
EG 5 /  
EG 3 

 
Zeichner mit entsprechender Abschlußprüfung (z.B. als Bau-
zeichner, graphischer Zeichner, technischer Zeichner) und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 

 
Zeichnerinnen und Zeichner mit Abschlussprüfung z.B. als Bau-
zeichnerin oder Bauzeichner und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 

 VII / 21. 
VIII – 3 J 

VII 
EG 5 /  
EG 3 

 
Zeichner mit entsprechender Abschlußprüfung (z.B. als Bau-
zeichner, graphischer Zeichner, technischer Zeichner) in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 11 so-
wie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VII / 20. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

 
 
Zeichner mit entsprechender Abschlußprüfung (z.B. als Bau-
zeichner, graphischer Zeichner, technischer Zeichner), die in 
nicht unerheblichem Umfange Tätigkeiten ausüben, die be-
sondere Leistungen erfordern, sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 

gestrichen 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

6 VIb / 27. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Zeichner mit entsprechender Abschlußprüfung (z.B. als Bau-
zeichner, graphischer Zeichner, technischer Zeichner), die 
überwiegend Tätigkeiten ausüben, die besondere Leistungen 
im Sinne der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 20 erfordern, 
sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeit besondere Leis-
tungen erfordert. 
 
(Besondere Leistungen sind z.B.: 

- Anfertigung schwieriger Zeichnungen und Pläne nach nur 
groben Angaben oder nach Unterlagen ohne Anleitung so-
wie Erstellung der sich daraus ergebenden Detailzeichnun-
gen,  

- Ausführung der hiermit zusammenhängenden technischen 
Berechnungen wie Massenermittlungen bzw. Aufstellung 
von Stücklisten,  

- selbstständige Ermittlung technischer Daten und Werte und 
ihre Auswertung bei der Anfertigung von Plänen.) 

 

 


